
Satzung Netzwerk Berührung 

Präambel 

Das „Netzwerk Berührung“ macht es sich zur Aufgabe mehr achtsame Berührung in die Welt zu 

bringen. Wir glauben daran, dass der Wunsch nach Berührung ein körperliches und seelisches 

Grundbedürfnis des Menschen ist. Berührung ist das wirksamste Mittel, um Problemen unserer 

heutigen Zeit wie Stress, Überforderung und Vereinsamung entgegen zu wirken. 

Ein sicherer und geschützter Raum ist nötig, damit Berührung ihre heilsame Wirkung entfalten kann. 

Solch ein Raum setzt für uns Freiwilligkeit und den Respekt vor der Würde des Menschen voraus. 

Der Verein engagiert sich dafür, solch geschützte Räume für Berührung zu schaffen, um Menschen 

die Angst vor Berührung zu nehmen und einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema 

Berührung sicherzustellen. 

§ 1 Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen „Netzwerk Berührung“. 

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz "e.V." 

Der Sitz des Vereins ist Mühlenstraße 17, 52385 Nideggen. 

§ 2 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist ein Kalenderjahr. 

§ 3 Zweck des Vereins 

„Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.“ 

Zweck des Vereins ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der Jugend- und 

Altenhilfe in Form von Förderung der körperlichen und seelischen Gesundheit durch achtsame 

Berührung. Insbesondere möchte der Verein gesellschaftlichen Gruppen, die unter 

Berührungsmangel leiden (z.B. alte Menschen, kranke Menschen, alleinstehende Personen) einen 

Zugang zur heilsamen Kraft der Berührung ermöglichen.  

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch: 

a) Bildungs- und Aufklärungsarbeit über positiven gesundheitlichen Wirkungen achtsamer Berührung 

auf der Seite www.netzwerk-beruehrung.de sowie anderen gedruckten oder elektronischen 

Publikationen. 

b) ehrenamtliche Aktionen und Veranstaltungen in Institutionen (beispielsweise Kindergärten, 

Schulen, Krankenhäusern, Altenheimen und Hospizen.)  

c) Durchführung von Bildungsveranstaltungen zum Thema achtsame Berührung 

Der Verein enthält sich jeder über die Verbandszwecke hinausgehende politischer und 

wirtschaftlicher Tätigkeit.  

http://www.netzwerk-beruehrung.de/


§ 4 Selbstlose Tätigkeit 

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

§ 5 Mittelverwendung 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

§ 6 Vergütung 

1. Der Vorstand/Die Mitgliederversammlung kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der 

wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Organämter 

entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalierten 

Aufwandsentschädigung ausgeübt werden. Für die Entscheidung über Vertragsbeginn, 

Vertragsinhalte und Vertragsende ist der Vorstand gem. § 26 BGB zuständig. 

2. Der Vorstand/Die Mitgliederversammlung kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der 

wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage Aufträge über Tätigkeiten für den Verein 

gegen eine angemessene Vergütung oder Honorierung an Dritte vergeben. 

3. Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der 

Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Tätigkeiten, hauptamtlich 

Beschäftigte für die Verwaltung anzustellen.  Die arbeitsrechtliche Direktionsbefugnis hat der 1. 

Vorsitzende. 

4. Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch 

nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein 

entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon und 

Kopier- und Druckkosten.  Die Mitglieder und Mitarbeiter haben das Gebot der Sparsamkeit zu 

beachten. Der Vorstand kann durch Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten 

Aufwandspauschalen festsetzen. 

5. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach seiner 

Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die 

Aufwendungen mit prüffähigen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden. 

6. Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die von der Mitgliederversammlung 

erlassen und geändert wird. 

 
§ 7 Verbot von Begünstigungen 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 

  



§ 8 Erwerb der Mitgliedschaft 

Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder juristische Personen werden. 

Der Aufnahmeantrag ist schriftlich per Post, elektronischem Kontaktformular oder Email zu stellen. 

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstandsvorsitzende. 

Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an die 

Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet. 

§ 9 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen Person. 

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten 

Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils 

zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die 

Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder 

Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der 

Vorstandsvorsitzende. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die 

Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die 

Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt die 

Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung 

eines ordentlichen Gerichts hat keine aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen 

Entscheidung. 

§ 10 Beiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit bestimmt 

die Mitgliederversammlung. 

§ 11 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

§ 12 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere 

die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Entgegennahme der Berichte des 

Vorstandes, Wahl des/der Kassenprüfern/innen, Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, 

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, 

Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere 

Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 

Im ersten Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. 

Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn 

mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. 



Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand mittels Einladung unter Angabe der Tagesordnung 

elektronisch per E-Mail; soweit dies nicht möglich ist, erfolgt die Einberufung schriftlich. Das 

Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt 

gegebene Anschrift, bzw. Email-Adresse gerichtet war. 

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem 

angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung 

bekanntzumachen. Zusätzlich können durch Abstimmung der Mitgliederversammlung weiter(e) 

Tagesordnungspunkt(e) hinzugefügt werden. 

Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen 

sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. 

Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 

Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen. 

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 

Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 3/4 der 

anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 

Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

§ 13 Vorstand 

Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 2. Vorsitzenden und dem/der 

Kassierer/in. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zwei Vorstandsmitglieder 

vertreten gemeinsam.  

Vorstandsentscheidungen können auch im Zuge eines Umlaufsverfahren getroffen werden. 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. 

Wiederwahl ist zulässig. 

Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 

  



§ 14 Kassenprüfung 

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr eine/n Kassenprüfer/in. 

Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein. 

Wiederwahl ist zulässig. 

§ 15 Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins erfolgt auf Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit 
von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen. Die Einladung zu der Mitgliederversammlung, 
die über die Auflösung beschließen soll, muss in der angegebenen Tagesordnung ausdrücklich die 
beabsichtigte Auflösung des Vereins beinhalten. 

2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind vom Vorstand des Vereins zwei 
Vorstandsmitglieder als gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren zu bestellen. 

3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Deutsche Gesellschaft für Baby- und Kindermassage e.V., die es 
ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden 
hat. 
 

 

 

Ort, Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschriften 


